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Personaldaten 

Name / Vorname.............................................................. Nebenerwerb    ja      nein    
Bitte Rückseite beachten! 

Strasse ............................................................................ 
Soz.Vers.-Nr. ....................................... 

PLZ / Ort .......................................................................... Nur bei erstmaliger Abrechnung angeben

Bank-/Post-Kto  ……………………………………………..   geb. am: ……………………………….... 

 BMS Fach: 

 HF Technik

 HF Pflege

Durchführungsdaten am / vom  ....................................  bis   .................................... 

Art der Prüfung 
Stunden/ 
Anzahl 

Ansatz Betrag 

Aufsicht/Korrektur bei/von Prüfungen (mündlich/schriftlich) *) 

Grundpauschale Experte Diplom HFS-Technik 

Grundpauschale Fachdozent Diplom HFS-Technik 

Grundpauschale Experte Diplom HFS-Pflege 

Grundpauschale Fachdozent Diplom HFS-Pflege 

Mittagessen *) 25.-- 

Fahrtkosten 1. Klasse *) 

Total (gemäss Ansätzen des Reglements 8.023) 

*) Auswärtige Experten/Examinatoren 

Datum / Unterschriften 
Rechnungssteller Abteilungsleitung Anweisungsstelle BBZ 

 .............................................   ......................................  ..................................................  
Ausgefülltes Formular bitte an BBZ Berufsbildungszentrum des Kantons Schaffhausen 

Hintersteig 12, 8200 Schaffhausen 
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Bestätigung betreffend Verzicht auf AHV/IV/EO-Beiträge von geringfügigen Entgelten aus 
Nebenerwerb als Experte. 

Der umseitig genannte Experte wird im Nebenerwerb beschäftigt. Seine Bezüge betragen im Jahr 
weniger als Fr. 2000.- und bilden keinen wesentlichen Teil seines gesamten Einkommens aus 
Haupterwerben. 

Die Unterzeichnenden verzichten daher im Sinne von Art. 5 Abs. 5 AHVG und Art. 8 AHVV auf die 
Entrichtung der AHV/IV/EO-Beiträge, die somit dem Arbeitnehmer für die Rentenberechnung nicht 
gutgeschrieben werden. 

Der umseitig genannte Experte nimmt zur Kenntnis, dass durch diesen Beitragsverzicht unter Um-
ständen die Höhe der späteren Rente beeinflusst werden kann. 

Ebenso nimmt er zur Kenntnis, dass er für die betreffende Nebentätigkeit nur dann obligatorisch 
gegen Unfall versichert ist, wenn eine solche Deckung aufgrund seiner Haupttätigkeit besteht. 

Der Arbeitgeber führt Aufzeichnungen, die es erlauben, festzustellen, wie viel der Arbeitnehmer 
während eines Kalenderjahres insgesamt an geringfügigen nebenerwerblichen Entgelten erhält. 

Mit einem «X» im Feld «Nebenerwerb…» auf der Vorderseite wird bestätigt, von der Möglichkeit 
der Beitragsbefreiung Gebrauch zu machen. 

Falls wir die AHV/IV/EO-Beiträge von Ihrer Entschädigung abziehen sollen, kontrollieren Sie bitte, 
ob die Nr. 14 als kontoführende Kasse auf Ihrem AHV-Ausweis eingetragen ist. Wenn nein, legen 
Sie den Ausweis bitte dieser Abrechnung bei. 
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